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Steuer-Brief fiir Arzte und Zahnarzte

Sehr geehrte Mandantin,
sehr geehrter Mandant,

Herr Mainz ist als einer der ersten Steuerberater
als ,Fachberater fur den Heilberufebereich
(IFU/ISM gGmbH)“ anerkannt worden. N&heres
dazu im folgenden Artikel. Wie die Prdmien und
Leistungen einer Praxisausfallversicherung ein-
kommensteuerlich behandelt werden, lesen Sie
im zweiten Artikel; und was Sie bel der Eroff-
nung einer Praxisin Ihrem Wohnhaus beachten
missen, um den vollen Betriebsausgabenabzug
zu erhalten, im Steuertipp.

Fachberater fiir den Heilberufebereich

Fachberaterbezeichnungen jetzt auch
bei Steuerberatern

Was bei Arzten und Rechtsanwalten aus gutem
Grund seit langem praktiziert wird, ist seit 2008
auch fur Steuerberater moglich: nach einer
Fortbildung mit Abschlussprifung und Nachweis
praktischer Erfahrungen kann eine Fachberater -
bezeichnung verliehen werden.

Dabel handelt es sich in der Regel um Fachbera-
terqualifikationen, die sich auf ein bestimmtes
Rechtsgebiet beziehen, wie z.B. Fachberater fir
international es Steuerrecht.

Ein in Deutschland bisher einzigartiger, weil
branchenbezogener Fachberaterlehrgang ist
der "Fachberater fur den Heilberufebereich
(TFU/1SM gGmbH)".

Herr Mainz hat an dem ersten bundesweit ausge-
richteten Lehrgang teilgenommen und ist als e-

Im November 2009

ner der ersten Steuerberater als,, Fachberater fir
den Heilberufebereich (IFU/ISM gGmbH)*
anerkannt worden. Die Inhalte des Fachberater-
lehrgangs haben wir im Uberblick unten aufge-
fuhrt.

Nach heutigem Stand durften Ende 2009 nur ca.
200 von mehr a's 80.000 Steuerberatern (0,25%)
Uber diese Fachberaterbezeichnung verfligen.

Qualifikation, Erfahrung und Netzwerk

Die mit der Aufrechterhaltung der Fachberaterbe-
zeichnung verbundene Verpflichtung zur Fortbil-
dung tragt wie im arztlichen Bereich dazu bei,
Qualitatsstandards zu halten.

Neben dem aktuellen Informationsstand sind die
langjahrige Erfahrung auf dem Beratungsgebiet
und ein gut ausgebautes Netzwerk von Spezia-
listen weitere Saulen unsere Tétigkeit.
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Inhalte des Fachber aterlehr gangs

¢ Das Gesundheitswesen der BRD

¢ Das Zulassungsverfahren - Notwendige Genehmi-
gungen im Praxisbetrieb

e Arztliches und zahnérztliches Berufsrecht sowie
das Berufsrecht anderer Heil- und Heilhilfsberufe

e Arzte und Zahnérzte im Steuerrecht

o Andere Helil- und Heilhilfsberufe im Steuerrecht.

o Praxiskooperation und Praxisfusion

¢ Einzelvertrége / Strukturvertrége - Integrations-
vertrage, besondere Versorgungsvertrége, Vertré-
ge mit Krankenhausern

e Die Abrechnung nach EBM und GOA bei den
niedergel assenen Arzten sowie nach BEMA und
GOZ bei den niedergelassenen Zahnérzten

¢ Die rechtssichere Abrechnung und Problemkreis
»Wirtschaftlichkeitsprifung / Regressverfahren”

o Sekundarmarkt , 1GeL" - Marketing in der Arzt-/
Zahnarztpraxis - Werberecht

¢ Betriebswirtschaftliche Praxisfiihrung - Praxisbe-
wertung

o Qualitétsmanagement und Controlling in der Pra-
Xis

* Medizinische Grundbegriffe und notwendiges
medizinisches Basi swissen

o Zahnmedizinische Grundbegriffe und notwendi-
ges zahnmedi zinisches Basiswissen

e Die Arzt-/Zahnarztpraxisin der Krise/ Insolvenz

Praxisausfallversicherung

Art des versicherten Risikos mal3geblich

Bei lhnen als Arzt sind Erfolg und Bestand der
Praxis ganz entscheidend von lhrer Person ab-
héngig. Dies birgt, falls Sie einmal ausfallen soll-
ten, aulRerordentliche finanzielle Risiken. Zur Ab-
sicherung bietet sich die sogenannte Praxisaus-
fallversicherung an. Aber wie werden die Pr&
mien oder gegebenenfalls die Versicherungdeis-
tung einkommensteuerlich behandelt?

Zu dieser Frage hat der Bundesfinanzhof (BFH)
jungst eine Entscheidung getroffen. Er kam zu
dem Ergebnis, dass die Pramie als Betriebsausga-
be und die Leistung als -einnahme zu versteuern
sel, wenn mit der Versicherung ein betriebliches
Risiko abgesichert wird. Wird hingegen ein pri-
vates Risiko abgesichert, sei weder Beitragszah-
lung noch Versicherungsleistung betrieblich ver-
anlasst. Die Zahlung kénne unter Umstanden zu
Sonderausgaben fuhren, wahrend die Leistung
nicht der Einkommensteuer unterliege.

Ordnet der BFH Unfall oder Krankheit grund-
sétzlich den aufRerbetrieblichen Risiken zu, so
beurteilt er die Praxisschliefung aufgrund ord-
nungsbehdrdlicher Verfligung (Quarantdne) und die
Zerstorung oder Beschadigung betrieblicher
Gegenstande und Einrichtung as betriebliche

Risiken. Werden durch die Praxisausfallversiche-
rung sowohl betriebliche als auch aulBerbetriebli-
che Risiken abgedeckt, sei zur Bestimmung des
Betriebsausgabenabzugs das Verhéltnis der Pra-
mien mit betrieblichem Versicherungsanteil zu
denen ohne mal3geblich.

Hinwels. Leistungen aus einer Krankentage-
geldversicherung unterliegen ebenfalls nicht
der Einkommensteuer.

Erstinvestitionen

Zweifelsfragen zum Investitions-
zulagengesetz sind geklart

Nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums
sind die Anschaffung und Herstellung neuer be-
weglicher Wirtschaftsglter des Anlagevermdgens
sowie neuer Gebdude nach dem Investitionszu-
lagengesetz nur beglnstigt, wenn sie zu einem
Erstinvestitionsvorhaben gehdren. Ein solches
Vorhaben kann sowohl eine Vielzahl von Investi-
tionen als auch nur eine einzelne umfassen. Ob
vergleichbare Wirtschaftsgiter bereits im Betrieb
vorhanden sind, spielt keine Rolle. Entscheidend
ist, dass es sich bei der Erstinvestition um die

o Errichtung einer neuen Betriebsstétte,
e Erweiterung einer bestehenden Betriebsstétte,

e Diversifizierung der Produktion einer Be-
triebsstatte in neue, zusatzliche Produkte oder
grundliegende Anderung des Gesamtprodukti-
onsverfahrens einer Betriebsstétte handelt.

Den Antrag auf Investitionszulage missen Sie
beim zustdndigen Finanzamt nach amtlichem
Vordruck stellen und eigenhandig unterschreiben.
Die Investitionen, fir die Sie eine Zulage bean-
spruchen, mussen Sie genau bezeichnen, um die
Nachprifbarkeit sicherzustellen. Im Antrag fur
das Anfangsiahr des Erstinvestitionsvorhabens
missen Sie nicht ale Einzelinvestitionen genau
bezeichnen. Auch nach Antragstellung konnen
Sie as Anspruchsberechtigter Ihre Angaben be-
richtigen, solange noch kein bestandskréftiger
Bescheid erteilt wurde.

Hinweis: Bei groferen Investitionen ist es rat-
sam, Investitionszulagen moglichst frihzeitig
Zu beantragen und die steuerrechtlichen Aus-
wirkungen bereits im Vorfeld gemeinsam mit
Ihrem Steuerberater sorgféltig zu untersuchen.

Schadensersatzrenten

Verwaltung zeigt sich bei Besteuerung
grof3ziigig

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs
unterliegen Schadenser satzrenten nur in solchen



Falen der Einkommensteuer, in denen Ersatz
fUr andere, bereits steuerbare Einkiinfte geleistet
wird. Daraus zieht die Verwaltung Uberwiegend
positive Folgerungen fir die betroffenen Blrger:

e Schadensersatzrenten zum Ausgleich vermehr-
ter Bedurfnisse, die bel Verletzung hochstper-
sonlicher Guter in der privaten Vermogens
sphére geleistet werden (Mehrbedarfsren-
ten), sind weder als Leibrenten noch als sons-
tige wiederkehrende Beziige steuerpflichtig.

e Dies gilt auch fur die Zahlung von Schmer -
zensgeldrenten nach § 253 Abs. 2 BGB.
Ebenso wie die Mehrbedarfsrente stellen sie
einen Ersatz fir den Schaden dar, der durch
die Verletzung hdchstpersonlicher Giter ein-
getreten ist. In den einzelnen Leistungen einer
Schmerzensgeldrente ist auch kein steuer-
pflichtiger Zinsanteil enthalten.

e Ferner ist die Unterhaltsrente nach § 844
Abs. 2 BGB nicht steuerbar, da sie lediglich
den Unterhaltsanspruch ausgleicht, der durch
das schadigende Ereignis entstanden und nicht
steuerbar ist, jedoch keinen Ersatz fur entgan-
gene oder entgehende Einnahmen darstellt.

Private Kfz-Nutzung

Wann gehdrt ein Leasingfahrzeug zum
Betriebsvermégen?

Nutzen Sie ein Leasingfahrzeug sowohl bei Ihrer
Téatigkeit als Arzt as auch zu privaten Zwecken?
Dann spielt der Umfang der betrieblichen bzw.
der privaten Nutzung eine wesentliche Rolle fir
die Einkommensbesteuerung.

Wird ein Fahrzeug nur in geringem Umfang be-
trieblich genutzt, ordnet es das Finanzamt dem
Privatvermdgen zu. Lediglich der nachgewiesene
betriebliche Nutzungsanteil wird dann als Be-
triebsausgaben berticksichtigt. Vorteilhafter ist
die Zuordnung zum Betriebsvermdgen, weil das
Finanzamt dabei zunédchst alle Aufwendungen in-
klusive der Leasingraten als Betriebsausgaben er-
fasst. Der private Nutzungsanteil wird dann ent-
weder auf Basis eines Fahrtenbuchs oder nach der
sogenannten 1%-Regelung (Formel: 1 % des
Bruttolistenpreises zum Zeitpunkt der Erstzulas-
sung x Anzahl der Nutzungsmonate) ermittelt.

Mit der Frage, ob das Leasingfahrzeug eines
Zahnarztes dem Betriebsvermdgen zugeordnet wer-
den kann, hat sich das Finanzgericht Kdln (FG)
befasst. Es hat entschieden, dass der Arzt fur das
Fahrzeug den vollen Betriebsausgabenabzug er-
halt, obwohl er es nur zu 30 % betrieblich nutzt,
und dass er die Privatnutzung nach der 1%-
Regelung zu versteuern hat. Wegen der zu 30 %
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betrieblichen Nutzung ordnete das FG den Pkw
dem gewillkirten Betriebsvermdgen zu. Gewillkir-
tes Betriebsvermogen liegt bel einer betriebli-
chen Nutzung von 10 % bis 50 % vor, wenn

e die Leasing- und Verbrauchskosten laufend
und zeitnah as betriebliche Aufwendungen
gebucht werden und

e das Kfz im Leasingvertrag als Geschéftsfahr-
zeug bezeichnet wird.

Hinwels. Seit 2006 kann aufgrund einer Ge-
setzesanderung die Privatnutzung nur noch
dann nach der 1%-Regelung besteuert wer-
den, wenn die betriebliche Nutzung tiber 50
% liegt.

Gewerblicher Grundstiickshandel

Welche Immobilien gehdren
zum Betriebsvermogen?

VeraulRern Sie innerhalb von drei Jahren nach der
Anschaffung mehr als drei Immobilien, begrin-
den Sie damit einen gewerblichen Grundstiicks-
handel. Dies hat zur Folge, dass Sie auf die Ge-
winne nicht nur Einkommensteuer, sondern mog-
licherweise auch Gewerbesteuer zahlen missen.

Gewerblicher Grundstickshandel kann auch
dann vorliegen, wenn Sie nur ein Objekt verdu-
Rern, welches Sie aber bereits mit der Absicht
erworben haben, es zeithnah wieder zu verkaufen.
In einem solchen Fall werden laut Bundesfinanz-
hof auch jene Immobilien, die Sie nur mit be-
dingter Veraulerungsabsicht erworben haben,
tatséchlich aber in engem sachlichen und zeitli-
chen Zusammenhang mit dem in unbedingter
VeraulRerungsabsicht erworbenen Objekt ver-
kaufen, dem Betriebsver mogen zugeordnet.

Ein mindestens funf Jahre lang selbstgenutztes
Objekt gehort allerdings weiterhin zu IThrem Pri-
vatvermogen. Dessen VeréulRerung bleibt steuer-
lich unbelastet, da zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzte Immobilien innerhalb der zehnjdhrigen
VerauRRerungsfrist von der Besteuerung privater
V erauf3erungsgewinne ausgenommen sind.

Grunderwerbsteuer

Bemessungsgrundlage ist der
einheitliche Erwerbsgegenstand

Erwerben Sie ein bebautes Grundstiick, bei dem
noch Modernisierungs-, Sanierungs- und Ausbau-
maldnahmen am Gebdude ausstehen, sollten Sie
die aktuelle Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs beachten: So ist bel der Bemessung der
Grunderwerbsteuer das Grundstiick einschliefdlich
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der Mal3nahmen, die im Bauvertrag aufgefuhrt
sind, Gegenstand des Erwerbs, wenn der Bauver-
trag noch vor Abschluss des Grundsttickskaufver-
trags unterzeichnet worden ist.

Der mal3gebliche Gegenstand des grunderwerb-
steuerrechtlichen Erwerbsvorgangs ist zwar zu-
néchst der Kaufvertrag. Ergibt sich jedoch aus
weiteren Vereinbarungen, die mit ihmin recht-
lichem oder objektiv sachlichem Zusammen-
hang stehen, dass Sie das Grundstiick bebaut er-
halten, bezieht sich der Erwerbsvorgang auf die-
sen einheitlichen Erwer bsgegenstand.

Ein solcher Zusammenhang zwischen den Ver-
tragen ist unter anderem dann gegeben, wenn Sie
im Zeitpunkt, in dem Sie den Grundstiickskauf-
vertrag unterschreiben, in lhrer Entscheidung
Uber das Ob und Wie der Baumal3nahme gegen-
Uber der VerduRererseite nicht mehr frei sind.
Dies liegt insbesondere dann vor, wenn Sie den
Bauvertrag vor Abschluss oder Wirksamwerden
des Kaufvertrags unterschrieben haben. Diese
Grundsétze gelten auch fir den Erwerb bebauter
Grundstiicke, bei denen es lediglich um die Mo-
dernisierung, Sanierung und/oder den Ausbau ei-
nes bereits vorhandenen Gebaudes geht.

Werbungskostenabzug

Wann ist eine Abschiedsfeier beruflich
veranlasst?

Stehen Sie d's angestellter Arzt kurz vor dem Ru-
hestand? Planen Sie vidlleicht schon Ihre Ab-
schiedsfeier? Dann dirfte es Sie interessieren, ob
die Kosten, die lhnen dabe entstehen, steuerlich
berlicksichtigt werden kénnen.

Mit dieser Frage hat sich das Finanzgericht Ham-
burg befasst und as Voraussetzung hervorgeho-
ben, dass die Feier beruflich und nicht privat
veranlasst sein muss. Eine Abwéagung aller Um-
sténde sai stets vorzunehmen, wobei neben dem
Anlass auch maf3geblich sei,

o wer als Gastgeber auftritt,
e wer die Gasteliste bestimmit,

e 0b es sich bei den Géasten um Kollegen, Ge-
schéftsfreunde oder Mitarbeiter handelt und

e in wessen Raumlichkeiten bzw. an welchem
Ort die Veranstaltung stattfindet.

Im entschiedenen Fall hat das Gericht dem Wer-
bungskostenabzug zugestimmt, weil die Ab-
schiedsfeier der letzte Akt der beruflichen Tétig-
keit war, der Arbeitgeber sich durch Zurverfi-
gungstellung von Raumlichkeiten beteiligte, le-
diglich Kollegen eingeladen waren und die Feier

zeitlich auf die Dienstpléne abgestimmt war.

Hinweis. Ubernimmt der Arbeitgeber die
Aufwendungen fur den Arbeitnehmer, liegt
dann kein Arbeitslohn vor, wenn eine betrieb-
liche Veranlassung besteht. Dann wird eben-
falls auf die oben genannten Umstande abge-
stellt.

Steuertipp

Nur Einstufung als Praxisrdume erlaubt
Betriebsausgabenabzug

Planen Sie, in Ihrem Wohnhaus eine Privat- oder
Notfallpraxis zu er¢ffnen? Dann sollten Sie be-
achten, dass die Readlisierung Ihrer Plane zu Strei-
tigkeiten mit dem Finanzamt fihren kann. Denn
bewerten die Beamten Ihre Praxis als hausliches
Arbeitszimmer, dann wird Ihnen der Betriebsaus-
gabenabzug fir die laufenden Aufwendungen, die
im Zusammenhang mit den R&umen entstehen
(z.B. anteilige Abschreibung, Zinsaufwendungen,
Betriebskosten usw.), ganzlich verwehrt. Stuft
das Finanzamt die Raumlichkeiten hingegen als
typische Praxisraume ein, steht Ihnen der unbe-
schrankte Betriebsausgabenabzug zu.

Der Bundesfinanzhof geht dann von Praxisr &u-
men aus, wenn die fraglichen Zimmer den An-
forderungen an die Behandlung Ihrer Patienten
gerecht werden, entsprechend eingerichtet und
fUr die Patienten leicht zugénglich sind. Insbe-
sondere der Frage der unkomplizierten Erreich-
barkeit kommt entscheidende Bedeutung zu: Ver-
fugen die Raumlichkeiten Uber einen eigenen
Eingang, liegt eine Praxis vor. Selbst ein ge-
meinsamer Eingangsbereich fir Privat- und Pra
xisrdume wird anerkannt, wenn er sich vom pri-
vaten Bereich abhebt. Mussen Ihre Patienten al-
lerdings privat genutzte Teile des Hauses wie ei-
nen Flur oder eine Diele durchgueren, um ins Be-
handlungszimmer zu gelangen, missen Sie mit
einer Bewertung als hausliches Arbeitszimmer
rechnen.

Hinweis: Bel der Frage, ob in lhrem speziel-
len Fall Praxisraume oder ein hdusliches Ar-
beitszimmer vorliegt, tragen Sie selbst die
Beweidast. Wenden Sie sich deshalb an lhren
steuerlichen Berater, damit er Sie bel |hren
Planungen auch in dieser Hinsicht unterstiit-
zen kann.

Mit freundlichen Grifden

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewdhr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung!



	Fachberater für den Heilberufebereich
	Fachberaterbezeichnungen jetzt auch bei Steuerberatern
	Qualifikation, Erfahrung und Netzwerk
	Inhalte des Fachberaterlehrgangs

	Praxisausfallversicherung
	Art des versicherten Risikos maßgeblich
	Erstinvestitionen

	Zweifelsfragen zum Investitionszulagengesetz sind geklärt
	Schadensersatzrenten

	Verwaltung zeigt sich bei Besteuerung großzügig
	Private Kfz-Nutzung

	Wann gehört ein Leasingfahrzeug zum Betriebsvermögen?
	Gewerblicher Grundstückshandel

	Welche Immobilien gehören  zum Betriebsvermögen?
	Grunderwerbsteuer

	Bemessungsgrundlage ist der  einheitliche Erwerbsgegenstand
	Werbungskostenabzug

	Wann ist eine Abschiedsfeier beruflich veranlasst?
	Steuertipp

	Nur Einstufung als Praxisräume erlaubt  Betriebsausgabenabzug

